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Stückzinsen 

 

Bei Zeichnungsangeboten innerhalb der Zeichnungsfrist aber nach dem Valutatag (01. April 2026) wird die Emittentin im Falle der Annahme der 

Zeichnungsangebote die Teilschuldverschreibungen ausschließlich zu folgenden Terminen ausgeben und fallen dafür - basierend auf der Annahme eines 

gezeichneten Nennbetrags in Höhe von EUR 10.000 (10 Teilschuldverschreibungen) - folgende Stückzinsen an1: 

 

 

Diese Zinsteilbeträge sind vom Zeichner der Teilschuldverschreibungen zu bezahlen, da dem Zeichner der Zinsbetrag für die ganze Zinsperiode (wie in Punkt 7 

der Anleihebedingungen definiert) gutgeschrieben wird, obwohl ihm nur der Zinsbetrag vom Zeitpunkt der Ausgabe der Teilschuldverschreibungen bis zum 

Zinszahlungstag zusteht. Die Vorauszahlung dieser Zinsteilbeträge (Stückzinsen) bedeutet also keine zusätzlichen Kosten für den Zeichner der 

Teilschuldverschreibungen, sondern eine entsprechende Verrechnung anteiliger Zinsen. 

Berechnungsbeispiel auf Basis eines gezeichneten Nennbetrags in Höhe von EUR 10.000 (10 Teilschuldverschreibungen): 

Bei Zahlungseingang bis 29.04.2026 23:59:59 und abgeschlossener Identifikation des Zeichners wird die Emittentin im Falle der Annahme der Zeichnung die 

Teilschuldverschreibungen mit 30.04.2026 ausgeben und somit fallen Stückzinsen in Höhe von 0,4767% an. Daraus resultierend ist ein Betrag von EUR 10.047,67 

für 10 Teilschuldverschreibungen auf das Konto der Emittentin zu überweisen.  

 
1 Voraussetzungen der Ausgabe sind jedenfalls Zahlungseingang und abgeschlossene Identifikation des Zeichners. 


